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Verordnung ,
den Vollzug der Generaleinſchätzung ſämmtlicher

Gebäude zur Feuerverſicherung betreffend .

An ſämmtliche Kreistegierungen .
Da ſich nach den bisherigen eingekommenen Berichten er⸗

geben hat , daß die Bezirksbauinſpektoren faſt durchgängig an

der Vornahme des Geſchäfts der Generaleinſchätzung gehindert
ſind , und in der Regel nur Zimmer - oder Maurermeiſter , höchſt
ſelten aber einige Baupraktikanten dazu verwendet werden kön⸗

nen , ſo iſt es durchaus zur Förderung und zu einem guten Er⸗

folge des Geſchäfts nothwendig , daß die Schätzungskommiſſio⸗
nen der einzelnen Amtsbezirke wenigſtens die erſte Anleitung
und Inſtruktion beim Beginn ihrer Arbeiten durch die Bezirks⸗
bauinſpektoren erhalten und daß ſie im Verlauf derſelben von

Zeit zu Zeit von den Letztern kontrolirt , wegen etwaigen Anſtän⸗
den belehrt , und zu einem unausgeſetzten regelmäßigen und be⸗

ſchleunigten Verfahren angehalten werden .

Man ſieht ſich daher zu nachſtehenden Beſtimmungen in

dieſer Beziehung veranlaßt .
1 ) Keine Kommiſſion kann ihre Arbeit beginnen , bevor ſie

nicht von dem Bezirksbauinſpektor auf die Grundlage der ,

jedem einzelnen Schätzer beſonders noch zugehenden , gedruck⸗
ten Inſtruktion , und mit Rückſicht auf die eigenthümlichen Ver⸗

hältniſſe des Schätzungsbezirks , belehrt worden iſt . Der Bau⸗

inſpektor hat zu dieſem Behufe den Ort zu bezeichnen , an

welchem die Generaleinſchätzung geſchehen ſoll , und ſich dorthin

mit der Kommiſſion zu begeben , auch den erſten Schätzungsar⸗
beiten beizuwohnen , resp . dieſelben zu leiten .

2 ) Im Intereſſe der Beſchleunigung und Koſtenerſparung
iſt die Kommiſſion darauf hinzuweiſen , daß es nicht bei jedem

einzelnen Gebäude der beſondern Ausmeſſung und fußweiſen

Taration bedürfe , ſondern daßſie vielmehr nach vorläufiger all⸗



s

R

eS

Nn

“W

Baran
<a

eop,
“nma

—=

te

t ,

tz

1⸗

n

z

m

n

l⸗

gemeiner Einſichtsnahme der Lokalität , und unter Rückſprache
mit dem Ortsvorſtande oder deſſen Stellvertreter , Die verſchiedes
nen Gebäude mit Rückſicht auf ihre Größe , Bauart und Beſtim⸗

mungen , in gleichartige Klaſſen einzutheilen habe , und hiernach
von jeder Klaſſe etwa 3 — 4 Häuſer fußweiſe nach genommener

Meſſung und nach den verſchiedenen Bauarbeiten zu tariren
ſeyen . Die ſo taxirten Gebäude können alsdann als Muſter

zur Berechnung der gleichartigen Gebäude dienen , und es be⸗

darf bei den letzteren in der Regel keiner beſondern Vermeſſung
mehr , ſondern es genügt an einer ſorgfältigen Einſichtsnahme ,
bei welcher die ſich ergebenden Abweichungen von dem Muſter
durch ein geübtes Auge leicht ermittelt und von Sachverſtändi⸗
gen unſchwer überſchlagen werden können .

3 ) Von 4 zu 4 Wochen haben die Bauinſpektoren von dem

Fortgange und der Güte der Arbeit ſich in den einzelnen Be⸗

zirken perſönlich zu überzeugen , und insbeſondere auch nach den

bisherigen Leiſtungen der Kommiſſion zu ermeſſen , ob dieſelbe
im Stande ſeyn wird , das Geſchäft im Laufe dieſes Jahrs zu
Stande zu bringen . Ueber den Erfund iſt Vorlage an die Kreis⸗

regierungen zu machen , welche nach Umſtänden das Geeignete
verfügen , resp . anher berichten werden . —

4 ) Für den Fall , daß einer der Bezirkstaratoren im Laufe
des Geſchäfts erkranken oder aus andern Urſachen auf längere
Zeit an der Theilnahme gehindert ſeyn ſollte , iſt die Bauinſpek⸗
tion ermächtigt , gemeinſchaftlich mit dem betreffenden Bezirks⸗
amte , einen Stellvertreter des Verhinderten proviſoriſch aufzu⸗
ſtellen ; desgleichen ſind die benannten Behörden gemeinſchaft⸗
lich ermächtigt , die Arbeiten einer Kommiſſion einzuſtellen , wenn

ſich bei der Prüfung derſelben die Unfähigkeit der Bezirkstara⸗
toren ergeben ſollte . In dieſem Falle ſind jedoch ungeſäumt
Bericht und Antrag wegen anderweiter Beſetzung an die Kreis⸗

regierung zu erſtatten .

5 ) Die Koſtenverzeichniſſe beider Bezirkstaratoren , nämlich
des Stellvertreters des Bezirksinſpektors - und des von dem Berz

waltungsrathe aufgeſtellten Tarators , ſind für jede Gemeinde

beſonders aufzuſtellen , hinſichtlich der Zeitdauer von dem betref⸗
fenden Orts - Vorſtande zu beglaubigen und ſofort der Bezirks⸗
bauinſpektion zur Prüfung und Vorlage an die Kreisregierung
zu übergeben , welche nach vorläufiger Dekretur die Bezahlung
von Seite der Feuerverſicherungskaſſe veranlaſſen wird .

Wenn die Schätzungsarbeiten in einem Orte länger als ei⸗

nen Monat andauern ſollten , ſo können die Koſtenverzeichniſſe
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unter gleicher Vorausſetzung auch monatweiſe eingereicht und

angewieſen werden .

6 ) Fleißigen und geſchickten Schätzern iſt die Ernennung
zur Stelle von Bezirkstaxatoren bei den künftigen jährlichen
Einſchätzungen neuer Gebäude und Bauveränderungen zur
Feuerverſicherung in Ausſicht zu ſtellen .

Die Kreisregierungen werden hiernach veranlaßt , die Bau⸗

inſpektionen von vorſtehenden Beſtimmungen ſchriftlich in Kennt⸗
niß zu ſetzen , zugleich aber auch deren Verkündung durch die

Verordnungsblätter zu verfügen und den Vollzug zu beaufſich⸗
tigen ; dabei wird den Kreisregierungen , um vielfältigen Anfra⸗
gen zu begegnen , ſchließlich bemerkt , daß nicht nur beſondere

Inſtruktionen für die Taratoren vorbereitet ſind , und gedruckt
werden , ſondern daß der Druck des Feuerverſicherungsgeſetzes ,
ſammt ſeiner Vollzugs - Verorduung und den verſchiedenen dazu
gehörigen Inſtruktionen , Tabellen ꝛc. in Oktav angeordnet iſt ,
und allen Stellen und Perſonen , welchen das Ganze nöthig
iſt , Exemplare davon zugeſtellt werden ſollen .

Karlsruhe , den 13 . März 1841 .

Miniſterium des Innern .

Fihr . v . Ridt .

vdt , Müller .
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